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(4) Die gemäß den geltenden Rechtsvorschriften für 
die speziellen Projektierungsgebiete verantwortlichen 
Pfeisbildungsorgane haben mit Preisbewilligungen 
Einzelpreisregelungen und Einzelpreislisten eigen
verantwortlich in Kraft zu setzen.

Berlin, den 5. März 1970

Der Minister 
für Elektrotechnik und Elektronik

I. V.: Dr. P f e f f e r  
Stellvertreter des Ministers

Anordnung Nr. 3* 
über Reparaturfonds

vom 16. März 1970 

§1
Der § 1 der Anordnung (Nr. 1) vom 19. Januar 1965 

über Reparaturfonds' (GBl. II S. 106) erhält folgende 
Fassung:

,.§1
Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung gilt für
a) die zentralgeleiteten volkseigenen Betriebe, 

volkseigenen Kombinate (nachfolgend VEB ge
nannt) und WB der Industrieminislenen und 
des Ministeriums für Bauwesen

b) die den Bauämtern unterstehenden volkseigenen 
Betriebe und volkseigenen Kombinate

c) die den Wirtschaftsräten der Bezirke unter
stehenden volkseigenen Betriebe und volks
eigenen Kombinate

• Anordnung Nr. 2 vom 25. Februar 190? (GBl. II Nr. 21 S. 147)

d) die dem Ministerium für Außenwirtschaft un
terstehenden Außenhandels- und Dienstlei
stungsbetriebe

e) die der Staatlichen Zentralverwaltüng für Sta
tistik unterstehende WB Maschinelles Rechnen 
und die VEB Maschinelles Rechnen.

(2) Die für die übrigen Bereich^ der volkseigenen 
Wirtschaft zuständigen Minister bzw. anderen Lei
ter zentraler Staatsorgane regeln in Abstimmung 
mit dem Minister der Finanzen, ob und wie unter 
den spezifischen Bedingungen ihrer Bereiche Repa
raturfonds zu bilden sind.“

8 2
Der § 3 der Anordnung (Nr. 1) wird wie folgt er

gänzt :
„(6) Für die den Wirtschaftsräten der Bezirke un

terstehenden volkseigenen Betriebe und volkseigenen 
Kombinate bestimmen deren Direktoren welche Ar
beiten als Wartung und Pflege gelten und legen im 
Zweifelsfall für Inventarobjekte die Abgrenzungs
merkmalle für Ersatzinvestitionen fest.“

53
(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung 

in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
1. § 9 der Anordnung (Nr. 1) vom 19. Januar 1965 

über Reparaturfonds (GBl. II S. 106)
2. die Anordnung Nr. 2 vom 25. Februar 1969 über 

Reparaturfonds (GBl. II S. 147).

Berlin, den 16. März 1970

Der Minister der Finanzen
B ö h m
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